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Sehr geehrter Herr Zeeb, 
 
der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) dankt für die Möglichkeit zur Stellung-
nahme. Die Stellungnahme erfolgt im Namen und unter Vollmacht des Landesnaturschutzverban-
des Baden-Württemberg e.V. Die NABU-Ortsgruppe Rheinmünster/Lichtenau schließt sich der 
Stellungnahme an, somit handelt es sich um eine gemeinsame Stellungnahme. 
 
Gegenstand der Stellungnahme ist der beantragte Abbau und Auskiesung des Werksgeländes auf 
den Flst. Nrn. 1134/1, 1136, 1136/1,1203/1 und 1203/2 der Gemarkung Rheinau-Helmlingen. 
 
 
Wegen der Vielzahl der zu bearbeitenden Vorhaben befasst sich die Stellungnahme aus Effizienz-
gründen nur punktuell und nicht abschließend mit den Belangen des Artenschutzes. 
Hierzu wurden die eingereichten Unterlagen des Vorhabenträgers und Daten des Kartendienstes 
der LUBW sowie der Managementplan zum vom Vorhaben betroffenen Vogelschutz- und FFH-
Gebiet ausgewertet und eine Begehung durchgeführt.  
 
Die Erläuterungen der vorgelegten Gutachten den Artenschutz betreffend sind in Teilen un-
vollständig, die Maßnahmen zum Artenschutz in Teilen nicht ausreichend.  
 
Begründung: 
 
Mauereidechsen und Zauneidechsen 
 
Im Vorhabensbereich wurden laut artenschutzrechtlicher Verträglichkeitsstudie 93 eindeutig unter-
scheidbare Mauereidechsen, davon 40 adulte Tiere nachgewiesen. Von der Art Zauneidechse 
wurden im Vorhabensbereich 24 eindeutig unterscheidbare Tiere, darunter 10 adulte nachgewie-
sen. 
Bei der Umsetzung des Vorhabens gehen die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Eidechsen 
vollständig verloren. Durch die Vermeidungsmaßnahme Nr. V5 Umsiedeln / Vergrämen der Ei-
dechsen und den CEF Maßnahmen C1 und C2, Herrichten von Lebensräumen für die Eidechsen 
sollen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 Satz 
2 und 3 BNatSchG nicht eintreten. 
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a) Im Gutachten wird kein Faktor für Populationsunterschätzung genannt. 
 
Bei Eidechsenkartierungen können nie alle vorkommenden Eidechsen nachgewiesen werden. Bei 
Übersichtlichkeit des Geländes und Erfahrung des Kartierers kann als Richtwert ein Faktor von 
mindestens sechs für die Populationsunterschätzung angenommen werden (Praxisorientierte Um-
setzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von Zauneidechsen, Laufer-Naturschutz Info 
LUBW 2014). 

Es muss präzisiert werden, von welcher Anzahl „umzusiedelnder“ Mauer- und Zauneidechsen 
ausgegangen wird und welcher Faktor für Populationsunterschätzung dem zugrunde liegt. 

b) Dem Gutachten ist nicht zu entnehmen, welche Flächengröße für die CEF Maßnahmen 
C1, C2 zugrunde liegen. 
 
Der Lebensraumbedarf von 80 m² pro adulte Mauereidechse bezieht sich auf eine Fläche mit ho-
her Abundanz. Individuen können nicht einfach „zusammengedrückt“ und dadurch ihre Dichte                 
(Abundanz) erhöht werden, hier ist insbesondere die inner- und zwischenartliche Konkurrenz zu 
beachten. (Vorgehensweise bei artenschutzrechtlichen Beurteilungen am Beispiel der Mauerei-
dechse LAUFER 2012) 

Der Mindestlebensraum für eine adulte Zauneidechse wird in der Literatur unterschiedlich angege-
ben: 110 m²♂,  270 m²♀ (BLANKE 1995), 150 m² (LAUFER 2014). Bei optimaler Ausstattung wer-
den derzeit 120 m² als Mindestlebensraum in der Fachwelt diskutiert, wobei keine Langzeitstudien 
vorliegen. 
 
Es muss präzisiert werden, welche Flächengröße die CEF-Maßnahmeflächen C1 und C2 / Teil 1 
und 2 insgesamt haben und welcher Lebensraum in m² der jeweiligen Art Mauer- und Zau-
neidechse beigemessen wird. 
 
c) Dem Gutachten ist nicht zu entnehmen, welcher Entwicklungszeitraum den CEF-Flächen 
C1, C2 eingeräumt wird, um seine volle Funktionstüchtigkeit zu erlangen. 
 
Zauneidechse 

Ein Zauneidechsenhabitat, das optimal gestaltet ist, weist folgende Eigenschaften auf: Die Flächen 
liegen in südlicher Exposition (MÄRTENS 1997-99), Steinriegel (die auf die Habitatansprüche der 
Zauneidechse zugeschnitten sein müssen) müssen ausreichend Versteckplätze für alle Altersklas-
sen aufweisen, Winterquartiere und Eiablageplätze müssen in ausreichender Zahl vorhanden sein 
und es muss genügend Nahrung im unmittelbaren Umfeld vorhanden sein. Diese optimale Situati-
on ist bei Neuanlagen nicht möglich. Damit die CEF-Maßnahme die ökologische Funktion erfüllt, 
sind folgende Voraussetzungen erforderlich:  

 

 Die neu anzulegenden Teilhabitate wie z. B. Sonnenplätze und Eiablageplätze sowie zur 
Überwinterung müssen optimal sein. 

 Die Vegetation im neuen Lebensraum muss sich entwickeln können. Strauchgruppen und 
dichtere Vegetation sind wichtig für die Thermoregulation. Die Vegetation beeinflusst auch 
den Feuchtigkeitshaushalt der Eiablageplätze und das Angebot der Nahrungstiere.  

 Nur wenn die Strukturen und die Vegetation stimmen, können sich ausreichend Nahrungs-
tiere dauerhaft etablieren.  

  

Bis diese Voraussetzungen erfüllt sind, muss sich eine neu gestaltete Fläche über mehrere Jahre 
entwickeln.    

Nach RUNGE et.al (2010), einer Studie im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz, bedarf eine 
bereits bewachsene CEF-Fläche für  Zauneidechsen einer Reifezeit von drei bis fünf Jahren.  
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Mauereidechse 
 
Essenzielle Strukturen innerhalb eines Mauereidechsen-Habitats stellen unverfugte Trockenmau-
ern, Steinschüttungen oder freie Felsabschnitte dar, die durch eine Vielzahl freier, sonnenexpo-
nierter Gesteinsflächen als Sonnenplätze für diese thermophile Art von Bedeutung sind. Die Mau-
ereiechse benötigt Jagdhabitate mit einer hohen Arthropodendichte, wie beispielsweise vegetati-
onsreiches Mauerwerk oder trockenwarme Stauden- und Gehölzsäume. Bei Biotopen mit geringer 
Vegetationsdeckung werden bewachsene Brachflächen in der Umgebung der Mauern als Jagdha-
bitate genutzt.  

Flächen für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Das Ziel ist wie bei der Zauneidechse eine halb offene Landschaft, in der die einzelnen Biotopty-
pen mosaikartig verteilt sein. Der prozentuale Anteil der verschiedenen Biotoptypen und Struktu-
relemente ist folgendermaßen aufzuteilen: „ 15–20 % Sträucher „ 5–10 % Brachflächen (z. B. Alt-
gras, Stauden) „ 15–20 % dichtere Ruderalvegetation „ 50–60 % lückige Ruderalvegetation auf 
überwiegend grabbarem Substrat „ 5–10 % Sonnenplätze, Eiablageplätze und Winterquartiere 
(Steinriegel; Stein, Holz sowie Sandlinsen)  

Der LNV teilt hier die Auffassung u.a. der rechtlichen Fachliteratur, die besagt: 

>Die vollständige ökologische Wirksamkeit der CEF-Maßnahme muss zum Eingriffszeitpunkt ge-
geben sein<. Ist dem nicht so, handelt es sich um einen artenschutzrechtlichen nicht zulässigen 
Eingriff! (Naturschutzrecht in der Praxis 2. Auflage, LANA 2006, Rahmenbedingungen für die Wirk-
samkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturmaßnahmen 2010, RUNGE, et al.) 

Ohne Angaben des genauen zeitlichen Ablaufs im Gutachten - Monat / Jahr oder mindestens Jah-
reszeit/Jahr - ist eine Prognose zur Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen C1, C2 nicht möglich. 

 
 
d) Die Zeitangaben sind allgemein gehalten und lassen keine Rückschlüsse zum zeitlichen 
Ablauf der Herstellung der CEF-Flächen C1, C2, des Fang/Vergrämungszeitraums oder bis 
zur Besetzung mit Eidechsen zu.  
 
Die Aktivitätsphase der Eidechsen sowie deren Fortpflanzungs- und Überwinterungszeiten lassen 
nur ein jeweils artspezifisches Zeitfenster für Fang – Vergrämung – Umsiedlung zu. Die Zeitfenster 
für Fang – Umsiedlung der Eidechsen sind zeiträumlich zu präzisieren. 
 
 
e) Im Gutachten wird darauf hingewiesen, dass eine Ausführungsplanung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgesprochen wird. 
 
Der Hinweis, dass eine Ausführungsplanung mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen 
wird, ersetzt nicht das Informationsdefizit der unter Punkt a bis d aufgelisteten Sachverhalte, die 
zur Abgabe einer fundierten Stellungnahme und Abwägung unerlässlich sind. 
Der LNV wird die Untere Naturschutzbehörde auffordern, die „Ausführungsplanung“ dem LNV zu 
übermitteln und behält sich einen Nachtrag zu dieser Stellungnahme vor.  
 
Ein über mehrere Generationen der Zaun- und Mauereidechsen angelegtes Monitoring ist sicher-
zustellen. 
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Fledermäuse 
 
Im Umfeld des Vorhabenbereiches wurden laut Gutachten durch das Büro IUS in den Jahren 2013 
bis 2015 folgende 11 Fledermausarten nachgewiesen: (Anmerkung: Daten sollen nicht älter als 5 
Jahre sein!) 
 
Bechsteinfledermaus, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Großes 
Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, 
Wasserfledermaus, Zwergfledermaus. 
 
Insbesondere die Bechsteinfledermaus als typische Waldfledermaus stellt aufgrund ihres Verhal-
tens erhöhte Ansprüche an ihren Lebensraum. Eine Besonderheit der Bechsteinfledermaus ist, 
dass sie mindestens jeden zweiten Tag innerhalb einer „kleinen“ Fläche ihr Quartier wechselt, da-
her braucht sie ein besonders großes Angebot an geeigneten Quartieren. 
 
a) Bei der in der Artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsstudie aufgeführten Maßnahme C3, 
bei der gefällten Habitatbäumen die Stamm- oder Astabschnitte mit Quartiermöglichkeiten 
für Fledermäuse ausgesägt und an Bäumen im Umfeld des Baggersees Helmlingen expo-
niert werden sollen, handelt es sich nicht um eine CEF-Maßnahme. 
 
Da diese „Biotophölzer“ während des Eingriffs geborgen und neu angebracht werden, ist ihre 
Wirksamkeit vor dem Eingriff nicht gegeben. Daher sind sie nach Ansicht der Koordinationsstellen 
für Fledermausschutz derzeit als Minimierungsmaßnahme, aber nicht als CEF-Maßnahme einzu-
stufen. Der Nutzwert solcher Maßnahmen ist bisher nicht abschließend belegt. 
 
b) Die im Gutachten aufgeführte CEF-Maßnahme C2 ist bei Weitem nicht ausreichend und 
die kurzfristige Wirksamkeit als CEF-Maßnahme teilweise höchst unsicher. 
 
Im Vorhabensbereich wurden laut faunistischer und vegatationskundlicher Bestandserfassung 61 
Habitatbäume mit Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse erfasst. Die Auswertung der Tabelle 
5.2.2 (Erfassen potentieller Habitatbäume) ergab folgende Zusammensetzung der durch das Vor-
haben verlorengehenden Quartiermöglichkeiten. 
 
Asthöhlen              15 
Spechthöhlen        31 
Stammhöhlung       2 
Stammfußhöhlung  2  
Spalten                   7 
Rindenquartier      24    
Quartierverlust    81 
 
Laut Artenschutzrechtlicher Verträglichkeitsstudie (Maßnahme C2), sollen pro verlorengegangene 
Quartiermöglichkeit drei „Fledermauskästen“ aufgehängt werden. 
Demnach wären 81 Quartierverluste mit 243 „Fledermauskästen“ auszugleichen.  
 
Ausgleichsbilanz für verlorengehende Quartiere nach artenschutzrechtlicher Verträglichkeitsstudie 
 
Seminatürliche Fledermaushöhlen FH1500   88 
Fledermausrundkästen                                   44 
Fledermausflachkästen                                   21 
Ausgleich für Quartierverlust                     153 
 
Der tatsächliche Ausgleich liegt nur bei 153 „Fledermauskästen“ für verlorengehende Quartier-
möglichkeiten, also weit geringer als in der artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsstudie mit dem 
Faktor 1:3 angegeben. Der tatsächlich angewandte Faktor ist lediglich 1:1,8. 
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In der Fachliteratur wird beschrieben, dass Rindenquartiere 1:1 ersetzt werden können, selbst 
wenn man dies der Berechnung zugrunde legt, müsste der Ausgleich für Quartierverluste nach 
artenschutzrechtlicher Verträglichkeitsstudie 195 Fledermauskästen betragen. (15+31+2+2+7)x3 = 
171 +24 = 195 
 
Die Anzahl der Fledermauskästen ist viel zu gering und entspricht nicht den fachlichen An-
forderungen zum Fledermausschutz. 
 
Voraussetzungen für die Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen 

CEF-Maßnahmen müssen rechtzeitig vor dem Eingriff ihre Wirksamkeit entfalten (LANA 2009, 
RUNGE et al. 2010). Nach aktuellem Kenntnisstand nehmen Fledermäuse neue Quartiere nur 
selten spontan an (ZAHN & HAMMER 2017). Sie sind auf den bewährten Quartierverbund geprägt 
und finden neue Quartiere nicht leicht, was die kurzfristige Umsetzung von CEF-Maßnahmen er-
schwert. Um die Wahrscheinlichkeit der Annahme durch Fledermäuse zu erhöhen, müssen daher 
mehr neue Quartiere geschaffen werden, als bestehende Quartierstrukturen verloren gehen. Wo 
dies nicht umgesetzt werden kann, gibt es derzeit bei Eingriffen, die zum Verlust von Quartierbäu-
men führen, keine geeigneten CEF-Maßnahmen, deren Erfolgssicherheit ausreichend belegt ist. 
Eine Ausnahme nach § 45 Abs 7, BNatSchG ist in diesem Fall erforderlich. 
 
 
Seminatürliche Fledermaushöhlen FH1500    
 
ENCARNAÇÃO & BECKER (2019) beschreiben Kunsthöhlen aus einem hohlen Eichenstamm-
stück mit Rinde und einem Innenvolumen von ca. 1.500 cm³. Verglichen mit Holzbetonkästen äh-
nelt ihr Mikroklima stärker Spechthöhlen. Erste Erfahrungen aus fünf hessischen Wäldern ohne 
Kastentradition deuten auf eine vergleichsweise rasche Annahme dieser seminatürlichen Quartiere 
hin. Daher kann bei ihrer Verwendung bei Eingriffsvorhaben in Gebieten ohne Kastentradition eine 
kürzere Vorlaufzeit als bei den üblichen Fledermauskästen (nach den vorliegenden Ergebnissen 
etwa halb so lang) angenommen werden. Weitere Vergleichsstudien sind dringend erwünscht. 
(Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen für vorhabenbedingt zerstörte Fledermausbaumquar-
tiere 2021) 
Um einen funktionalen Ausgleich als CEF-Maßnahme zu erreichen, empfiehlt der Hersteller ein 
Verhältnis von größer/gleich 4 seminatürlichen Fledermaushöhlen FH1500 für 1 verlorengehendes 
Baumhöhlenquartier. Die seminatürlichen Fledermaushöhlen FH1500 müssen in Gruppen von 
größer/gleich 30 Stück an geschützten Altbäumen, die bereits natürlichen Schadstellen aufweisen, 
nahe dem Quartierverbund aufgehängt werden. Unter diesen Voraussetzungen wurden nach Her-
stellerangaben im 1. Jahr nach „Ausbringung“ 25% der seminatürlichen Fledermaushöhlen 
FH1500 besiedelt. (ENCARNACO-Vortrag-FH1500 als CEF Maßnahme 03.02.2020) 
 
Von der artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsstudie ausgehend, dass im Verhältnis 1:3   88 se-
minatürliche Fledermaushöhlen FH1500 ausgebracht werden sollen, wären nach den Empfehlun-
gen des Herstellers bei einem Verhältnis von 1:4 mindestens 117 seminatürliche Fledermaushöh-
len FH1500 auszubringen. Um das Gruppenkriterium des Herstellers (30) zu erfüllen, müsste die 
Anzahl um 3 auf 120 ausgebrachte seminatürliche Fledermaushöhlen FH1500 erhöht werden. 
 
Da nach den vorliegenden Ergebnissen angenommen werden kann, dass der Erstbesiedelungs-
zeitraum etwa halb so lang ist wie bei den herkömmlichen Fledermauskästen, muss ein zeitlicher 
Vorlauf von 1,5 Jahren berücksichtigt werden. 
 

Eine Rücksprache der NABU-Gruppe Rheinmünster/Lichtenau beim örtlich zuständigen Fleder-
mausbeauftragten ergab allerdings, dass er nicht bestätigen kann, dass die seminatürlichen Fle-
dermaushöhlen FH1500 in unserem Naturraum schneller besiedelt wurden als herkömmliche „Fle-
dermauskästen“. 
 
 
 
 
 



 
 

6 

Fledermauskästen „klassischer Bauart“ (Holzbeton / verarbeitetes Holz) 

Die Besiedlung neuer Kästen ist abhängig von den Erfahrungen der Fledermauspopulationen mit 
solchen künstlichen Quartieren (ZAHN & HAMMER 2017, LEITL 2020). Wo bislang keine Nutzung 
von Kästen durch Fledermäuse bekannt ist, erfüllt die Anbringung von Kästen die rechtlichen An-
forderungen an eine CEF-Maßnahme nicht, da es in der Regel zu lange dauert, bis sie von Fle-
dermäusen in relevantem Umfang angenommen werden (PHILIPP-GERLACH 2017). 

 

Nutzt eine lokale Fledermauspopulation bereits regelmäßig und über Einzeltiere hinaus Vogel- 
oder Fledermauskästen, können zusätzliche Kästen Quartierverluste vorgezogen ausgleichen. Sie 
sind aber immer mit langfristigen Maßnahmen zur Stärkung des natürlichen Quartierangebots zu 
kombinieren. 

Für jedes verloren gehende Quartier sind mindestens drei Fledermauskästen anzubringen. Die 
Kastenmodelle richten sich nach den zerstörten Quartiertypen (Rund-, Flach- oder Überwinte-
rungskästen; z. B. neun Rundkästen für einen Baum mit drei Spechthöhlen). Im Falle abstehender 
Rindenplatten ist ein Flachkasten pro Quartierbaum ausreichend, wobei die artspezifisch bevor-
zugte Spaltenbreite zu beachten ist. 

Die Kästen sollten möglichst in unmittelbarer Nähe zu den verlorenen Quartieren aufgehängt wer- 
den, in jedem Fall aber in dem von den betroffenen lokalen Populationen genutzten Lebensraum. 
Dabei sind die artspezifischen Aktionsradien entsprechend der Fachliteratur zu beachten, z. B. 
MESCHEDE & HELLER (2002). 

Weiterhin sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

- Anbringung mindestens ein Jahr vor Beseitigung der Quartierbäume (möglichst noch früher). 

- Befestigung an Bäumen, deren Überleben auf absehbare Zeit (> 20 Jahre) gesichert erscheint. 

- Bäume mit Kästen so markieren, dass ihre Bedeutung als CEF-Maßnahme deutlich wird (nicht 
fällen!). 

- Einhaltung einer ausreichenden Entfernung zu potenziellen Stör- und Gefahrenquellen. Z. B. 
dürfen die Kastenstandorte nicht durch Licht von Verkehrswegen (Beleuchtung, Fahrzeuge) oder 
Siedlungen aufgehellt werden. 

- Anbringen der Kästen in unterschiedlichen Höhen (drei bis fünf Meter in Abhängigkeit von den 
Zielarten) und mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand und in-
nerhalb des Bestandes). 

- Freie An- und Abflugmöglichkeiten; diese sind dauerhaft sicherzustellen (regelmäßiger Rückschnitt 
von Aufwuchs). 

- Anbringung in Gruppen aus ca. fünf bis zehn Kästen (auf jeweils ca. 500 m²). Zwischen den 
Gruppen sollte ein Abstand von mindestens 100 m eingehalten werden. 

- Bei jeder Fledermauskastengruppe sollte mindestens ein Vogelkasten für Höhlenbrüter (z. B. 
Meisen) angebracht werden, um die Konkurrenz durch Vögel in den Fledermauskästen zu verrin-
gern. 

- Spaltenquartiere (Flachkästen, Fledermausbretter) können auch an Jagdkanzeln, Forsthütten und 
anderen Gebäuden im und am Wald angebracht werden, wenn die langfristige Erhaltung gesichert 
ist (> 20 Jahre). 

Fledermauskästen sind jährlich zu prüfen und ggf. zu reinigen (ausfegen); dies gilt auch für unten 
offene Kastenmodelle. Ihre Funktionsfähigkeit ist so lange sicherzustellen, bis langfristige Maß-
nahmen zur Stärkung des Quartierangebots wirken, Defekte und abgängige Kästen sind zu erset-
zen. Ob die Kästen von den Zielarten in erforderlichem Umfang angenommen werden und die 
Maßnahme wie gewünscht wirkt, lässt sich nur durch regelmäßiges Monitoring belegen. Mindes-
tens eine jährliche Kontrolle ab Mitte Juli bis Anfang September durch eine fledermauskundlich 
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erfahrene Fachkraft ist anzuraten. (Dr. A. ZAHN 2021, Koordinationsstelle für Fledermausschutz, 
Ludwig-Maximilians-Universität München) 
  
Leider geht aus den vom Vorhabenträger vorgelegten Studien nicht hervor, wie die verschiedenen 
Sparten der verlorengehenden Quartiermöglichkeiten den einzelnen Fledermauskästen „klassi-
scher Bauart“, und den seminatürlichen Fledermaushöhlen FH1500, stückzahlenmäßig zugeordnet 
wurden? 
 
 
Die in Verbindung mit dem Ausbringen von Fledermauskästen als CEF-Maßnahme notwendigen 
langfristigen Maßnahmen zur Stärkung des natürlichen Quartierangebots wurden im Gutachten 
nicht berücksichtigt.  
 
Ob die vom Vorhaben betroffenen Fledermäuse bereits an Fledermauskästen gewöhnt sind, 
geht aus dem Gutachten nicht hervor. 
 
Es ist zu belegen, dass die vom Vorhaben betroffenen Fledermäuse bereits Fledermauskästen 
„klassischer Bauart“ nutzen. Anderenfalls erfüllt die Ausbringung von Fledermauskästen „klassi-
scher Bauart“ die rechtlichen Anforderungen an eine CEF-Maßnahme nicht, da es in der Regel zu 
lange dauert, bis sie von Fledermäusen angenommen werden. 

 
Im Gutachten werden Pflegemaßnahmen der Fledermauskästen auf 10 Jahre empfohlen. 
 
Die Pflege der Kästen sollte jedoch dauerhaft und muss mindestens 20 Jahre gesichert sein. 
Ein jährliches, über die Pflegedauer kontinuierliches Monitoring muss gesichert sein. 
 
 
Flachwasserzone 
 
Im landschaftspflegerischen Begleitplan wird bei der Bilanzierung der Flachwasserzonen 
des Kieswerksees der Altrheinarm Mittelgrund mit ca. 0,9 ha als Flachwasserzone dem 
Kieswerksee zugerechnet. 
 
Nach Auskunft von Ortskundigen bestand der Altrheinarm Mittelgrund schon vor dem Kies-
werksee. Es erschließt sich dem LNV nicht, wieso ein Altrheinarm, der schon vor der Auskiesung 
bestand und zudem Teil des Naturschutzgebietes Mittelgrund ist, als Flachwasserzone des Kies-
werksees gelten soll? Die 0,9 ha Naturschutzgebiet sind kein Bestandteil des Kieswerksees und 
somit von der Bilanzierung der Flachwasserzonen des Kieswerksees auszuschließen. 
 
 
Im landschaftspflegerischen Begleitplan wird bei der Bilanzierung der Flachwasserzonen 
des Kieswerksees die nördliche durch Sedimente aufzuspülende Flachwasserzone mit 
3000m² angegeben (Abbildung 3.2-2). Fehlt hier eine 0 ? 
 
In den Gutachten ist die Rede von 3ha, dies wären 30.000m² 
 
Anmerkung 
 
Im Antragsverfahren hat sich herausgestellt, dass zwei Schluten mit Zugang zur Rench nicht, wie 
in der vorangegangenen Genehmigung zum Kiesabbau gefordert, verschlossen wurden. Über 15 
Jahre lang wurde die Sohle des Gewässers mit Feinsedimenten des Kies- und Sandabbaus belas-
tet. Des Weiteren bestand über 15 Jahre eine falsche Lockströmung für Wanderfische, anstatt 
Gewässer aufwärts wurden diese in den Kieswerksee geleitet. Auf das diesbezügliche Schreiben 
zum Sachverhalt des LRA-Ortenaukreis vom 30.05.2022 Az. 62/621-691.17/Ze wird verwiesen. Es 
ist anzunehmen, dass durch den langen Zeitraum der Nichtbeachtung von Auflagen eine Ver-
schlechterung der Populationen von aquaristisch lebenden FFH-Arten wie der Bachmuschel einge-
treten ist. Im jetzigen Zustand fällt der weitere Eintrag von durch den Kiesabbau aufgewirbelten 
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Sedimenten unter das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie. Die Vorgabe der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie, das Erreichen eines guten ökologischen Zustandes wird erschwert. 
Der Gemeinderat der Stadt Rheinau hat dem Verschließen der Zugänge zur Rench in der Sitzung 
am 03.08.2022 nicht zugestimmt. Ein weiterer Kiesabbau ist ohne Verschluss der Zuläufe zur 
Rench jedoch aufgrund der Auswirkungen auf das FFH-Gewässer Rench und den Bestimmungen 
der Wasserrahmenrichtlinie nicht genehmigungsfähig. 
 
Der Abbau und die Auskiesung des Werkes bzw. Werkgeländes wird in Summation mit dem noch 
zu beantragenden Verfahren zum Bau eines temporären Kieswerkes treten, und in diesem Verfah-
ren durch den LNV analysiert. 
 
 
Fazit 
 
 

 CEF-Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse sind entweder keine CEF-Maßnahmen 
oder unzureichend. 

 
 CEF-Maßnahmen zum Schutz der Eidechsen sind nicht präzisiert und zeitlich nicht einzu-

ordnen. 
 

 Der Auflage aus einer früheren Genehmigung, die Zuläufe zur Rench zu verschließen, 
wurde vom Vorhabenträger bis dato nicht umgesetzt. 

 
Ohne Behebung der dargelegten artenschutzrechtlichen Defizite kann der LNV dem Vorhaben 
nicht zustimmen. Aus unserer Sichtweise ist das Vorhaben aus Artenschutzgründen bislang nicht 
genehmigungsfähig. 
 
 
Der LNV und die NABU-Gruppe Rheinmünster/Lichtenau bitten um weitere Beteiligung am Verfah-
ren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

gez. J.Thomas
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